
Satzung des Marktes Willanzheim 
 

über die Veränderungssperre im Bereich Baugebiet „Am Dorfgraben“, OT Willanzheim 
 

 
Der Markt Willanzheim erläßt gem. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBL. I S. 3634), das durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl I S. 587) i. V. m. Art. 23 Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 
737) geändert worden ist, folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.06.2020 beschlossen, für das in § 2 
bezeichnete Gebiet „Am Dorfgraben, OT Willanzheim“ einen Bebauungsplan zur 
Innenentwicklung aufzustellen. Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet wird die 
Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
(1) Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst folgende 

Grundstücke: 79, 272/5, 1945 und Teilflächen 95/1 bzw. 1943, Gemarkung 
Willanzheim. 

 
(2) Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus dem 

Lageplan, der als Anlage zur Veränderungssperre Teil der Satzung ist. Der 
Geltungsbereich ist in diesem Lageplan fett umrandet dargestellt. 

 
 

§ 3 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden; 

 
2. keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen von 

Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig ist, vorgenommen 
werden. 

 
(2) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden oder auf Grund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
(3) In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine 

Ausnahme zugelassen werden, wenn überwiegende öffentlichen Belange nicht 
entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde.  



 
§ 4 

Geltungsdauer 
 
Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 04.06.2020 in Kraft. 
 
 
 
Willanzheim, den 03.06.2020 
 
MARKT WILLANZHEIM 
 
 
 
Reifenscheid-Eckert 
1. Bürgermeisterin 
 
 


